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Schweizer an der Leipziger Messe (Ostzone) mehr ausgestellt als früher,

denn wenn gute Geschäfte locken, hört bei vielen die Vaterlandsliebe

auf. Ibalt

Was man als Schweizer wissen sollte!
von Julius Ammann

3. Vom Verein zur Bundesversammlung

In der Hauptversammlung eines Vereins sagt der Präsident: «Herr
Giftschnabel schimpft als Mitglied über uns und über den Verein.
Er hat schon zweimal den Jahresbeitrag nicht bezahlt. Was sollen
wir machen mit ihm?» Ein Mitglied sagt: «Ausschließen aus dem
Verein.» Der Präsident: «Wir haben keinen Artikel darüber in den
Statuten. Aber wir können jetzt einen machen. Zum Beispiel: ,Wer
dem Verein schadet, wird ausgeschlossen.'» «Ich unterstütze den
Antrag des Präsidenten», sagt ein Mitglied. Der Präsident sagt: «Sagt
eure Meinung über den Antrag.» Es gibt einen Meinungsaustausch

eine Diskussion. Wird die Diskussion heftig, gibt es eine
Redeschlacht, eine Debatte. Jeder darf aber nur zweimal zur
Sache reden. Dann folgt die Abstimmung. Es sind 20 Stimmen
für Ausschluß, 5 Stimmen dagegen. Was ist nun geschehen? Die
Hauptversammlung hat sich selbst ein Gesetz gegeben. Sie ist also
die gesetzgebende Behörde. Was geschieht weiter? Der
Vorstand muß Herrn Giftschnabel den Beschluß mitteilen. Er vollzieht
das Gesetz. Er ist die vollziehende Behörde. Weiter: Er hat
mit dem Brief ein Urteil geschrieben. Er ist also auch richter-
licheBehörde. Man kann also auf 3 Arten regieren. Im Verein
ist das möglich.

In der Gemeindeversammlung klage ich gegen Herrn Zorndubel.
Ich sage: «Herr Zorndubel hat meinen Hund erschossen. Er muß mir
300 Franken bezahlen.» Der Gemeindepräsident, oder Gemeindeammann

oder Gemeindehauptmann sagt zu mir: «Ich kann Ihnen nicht
helfen. Die Gemeindeversammlung ist da nicht zuständig. Sie müssen
Ihre Klage dem Einzelrichter, dem Friedensrichter, Vermittler oder
dem Gemeindegericht vorbringen.» Warum? Die Gerichtsgewalt

ist in der Gemeinde schon abgetrennt von den andern
Gewalten der Gesetzgebung und des Vollzuges.

Im Kanton. Die gesetzgebende Gewalt ist da der
Kantonsrat, Landrat, Großrat und die Landsgemeinde. Die vollziehende

Gewalt ist bei der Regierung und bei der Landsgemeinde.
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Das Gericht ist abgesondert und wird aufgeteilt in Zivilgericht
für Streitsachen, ins Strafgericht für Verbrechen. Und wer mit dem
Urteil nicht zufrieden ist, kann den Streit weiter führen beim
Obergericht oder Appellationsgericht.

Im Bund. Die gesetzgebende Gewalt wird aufgeteilt in 2 Behörden,

in 2 Kammern. Diese Gewalt ist beim Nationalrat und beim
Ständerat. Vollziehende Behörde ist der Bundesrat. Die oberste richterliche

Behörde ist das Bundesgericht. Warum haben wir nun zwei
gesetzgebende Behörden? Beide müssen die gleichen Gesetze ausarbeiten.

Der Nationalrat ist die Vertretung des Schweizervolkes.
Auf 24 000 Einwohner, die Ausländer zählen dabei auch mit,

kann ein Mitglied gewählt werden in den Nationalrat. Eine Bruchzahl
über 12 000 Einwohner gibt das Recht auch zu einem Mitglied. Inner-
-Rhoden hat etwa 12 000 Einwohner. Es kann ein Mitglied wählen.
Basel-Stadt hat 200 000 Einwohner und schickt 8 Mitglieder in den
Nationalrat. Fortsetzung folgt

Ausfüllrätsel
von Rudolf Stauffacher jun.

UV & t A\ A u AJ i
Q

\
u X, 1 a A q ; %

A

%

A
év

A o h\ V <3 Vi.
A'

% Vb

î\ d ^ 1 ,v V {i H- -H
»

Av

1. Ortschaft am linken
Zürichseeufer

2. Etwas stehlen
3. See am Jurafuß
4. Wassersportart
5. Höchster Berg in

Frankreich
6. Hoher Feiertag
7. Halbkanton
8. Kriechtier

(Salatfresser) Mehrzahl
9. Schweizer Kanton

Diagonal von links oben nach rechts unten nennt den Ort, wo der
nächste III. Weltkongreß der Gehörlosen stattfindet.

Lösungen bis 15. Mai an Frau B. Gfeller-Soom, Laubeggstraße 191, Bern.

Rätsellösung Nr. 4, von Hans Huber: 1. Xicino; 2. Berlin; 3. Kassel
oder Dessau; 4. Madrid; 5. London oder Dublin. Die Diagonale ergibt: T e s s i n.
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